
3. Ist kein Wasserzähler einge-
baut, so berechnet sich die
Grundgebühr nach dem zuletzt
eingebauten Wasserzähler
bzw. nach dem zu installieren-
den Wasserzähler entspre-
chend Ziffer 1 und 2. 
4. Bei nichtöffentlicher Trink-
und Brauchwasserversorgung
wird die Grundgebühr auf
Grundlage der Nenngröße des
in der Trink- und Brauchwasser-
anlage installierten bzw. zu in-
stallierenden Wasserzählers und
der Nennweite der Trink- bzw.
Brauchwasseranschlussleitung
entsprechend Ziffer 1 und 2 er-
mittelt. Soweit mehrere nicht-
öffentliche Trink- und Brauch-
wasserleitungen auf einem
Grundstück vorhanden sind und
genutzt werden, ist die Nenn-
größe eines fiktiv für die Mes-
sung der Gesamtwassermenge
erforderlichen Wasserzählers
sowie eine fiktive Nennweite für
eine Trink- bzw. Brauchwasser-
anschlussleitung heranzuziehen
und die Grundgebühr entspre-
chend der Staffelung nach Ziffer
1 und 2 festzusetzen. 
5. Erfolgt die Wasserversorgung
zum Teil aus dem öffentlichen
Trinkwassernetz und zum Teil
aus nichtöffentlicher Trink- und
Brauchwasserversorgung, so ist
die Nenngröße eines fiktiv für
die Messung der Gesamtwas-
sermenge erforderlichen Was-
serzählers sowie eine fiktive
Nennweite für eine Trink- bzw.
Brauchwasseranschlussleitung
heranzuziehen und die Grund-
gebühr entsprechend der Staf-
felung nach Ziffer 1 und 2 fest-
zusetzen. 
(4) Die Grundgebühren werden
taggenau berechnet. 
(5) Wird der Anschlusskanal
entsprechend § 15 Absatz 6 ver-
schlossen oder beseitigt, so sind
Grundgebühren nur bis zum
Tag des Verschließens oder der
Beseitigung zu entrichten.

§ 26 a Höhe der Überwachungs-
gebühr
(1) Für die Überwachung der Ei-

genkontrolle und die Überwa-
chung der Wartung der dezen-
tralen Anlagen wird eine mo-
natliche Gebühr in Höhe von
1,10 e je Kleinkläranlage oder
abflusslose Grube erhoben.
(2) Die Überwachungsgebühr
wird taggenau abgerechnet.
(3) Wird die Kleinkläranlage
oder abflusslose Grube endgül-
tig stillgelegt, so sind die Über-
wachungsgebühren nur bis
zum Tag der endgültigen Still-
legung zu entrichten.

§ 27 Entstehung und Fälligkeit
der Gebührenschuld, Veranla-
gungszeitraum
(1) Die Pflicht, Gebühren zu ent-
richten, entsteht jeweils zu Be-
ginn des Veranlagungszeitrau-
mes, frühestens jedoch mit der
Inanspruchnahme einer öffent-
lichen Abwasseranlage, im
Übrigen mit der Inbetrieb-
nahme der privaten Grund-
stücksentwässerungsanlage
oder dem Beginn der tatsäch-
lichen Nutzung.
(2) Die Gebührenschuld ent-
steht 
1. in den Fällen des § 25 Ziffer 1
und 2 und § 26 jeweils zum Ende
eines Veranlagungszeitraumes,
2. in den Fällen des § 25 Ziffern
3 und 4 mit der Erbringung der
Leistung bzw. Anlieferung des
Abwassers und
3. in den Fällen des § 25 Ziffer 5
zum Ende eines Veranlagungs-
zeitraumes.
(3) Veranlagungszeitraum ist
der Kalendermonat. Die Gebüh-
ren werden nach der Feststel-
lung der Abwassermenge ge-
mäß § 23 abgerechnet, hierbei
können mehrere Veranla-
gungszeiträume zusammenge-
fasst werden. Satz 2 ist für die
Erhebung der Überwachungs-
gebühr (§ 20 Abs. 2) nicht an-
wendbar.
(4) Die Überwachungsgebühr
soll jährlich abgerechnet wer-
den, spätestens aber nach der
Durchführung der Sichtkon-
trolle entsprechend § 19 Absatz
7 Buchstabe c), hierbei können

mehrere Veranlagungszei-
träume abgerechnet werden. 
(5) Die Abwassergebühren nach
Absatz 2 Nummer 1 sowie die
Überwachungsgebühr nach Ab-
satz 2 Nummer 3 sind zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids zur Zahlung
fällig. In den Fällen des Absat-
zes 2 Nummer 2 wird die Ge-
bühr mit der Anforderung fällig.

§ 28 Vorauszahlung
(1) Der Zweckverband erhebt
auf die voraussichtliche Gebüh-
renschuld nach § 25 Ziffer 1 und
2 sowie § 26 in Abständen von
2 Monaten Vorauszahlungen.
Höhe und Fälligkeit der Voraus-
zahlungen werden mit dem
letzten Gebührenbescheid fest-
gesetzt. Der Vorauszahlung ist
jeweils ein Sechstel der Abwas-
sermenge des Vorjahres und die
entsprechende Grundgebühr
für 2 Monate zugrunde zu le-
gen. Fehlt eine Vorjahresa-
brechnung oder bezieht sich
diese nicht auf ein volles Jahr,
wird die voraussichtliche Ab-
wassermenge geschätzt.
(2) Änderungen der Höhe der
Vorauszahlungen sind in Einzel-
fällen auf Antrag des Gebüh-
renschuldners möglich. 

5. Teil Anzeigepflicht, Haftung,
Ordnungswidrigkeiten

§ 29 Anzeigepflichten
(1) Binnen eines Monats haben
der Grundstückseigentümer,
der Erbbauberechtigte und der
sonst dinglich zur baulichen
Nutzung Berechtigte dem
Zweckverband anzuzeigen:
1. den Erwerb oder die Veräuße-
rung eines an die öffentlichen
Abwasseranlagen angeschlos-
senen Grundstücks. Anzeige-
pflichtig sind der Veräußerer
und der Erwerber.
2. die bei Inkrafttreten dieser
Satzung vorhandenen abfluss-
losen Gruben und Kleinkläran-
lagen, soweit dies noch nicht
geschehen ist.
(2) Binnen eines Monats nach
Ablauf des entsprechenden
Veranlagungszeitraumes hat
der Gebührenschuldner dem
Zweckverband anzuzeigen:
1. die Menge des Wasserver-
brauchs aus einer nicht öffent-
lichen Wasserversorgungsan-
lage (§ 23 Abs. 1 Ziffer 2),
2. die Menge der Einleitungen
aufgrund besonderer Genehmi-
gung (§ 7 Abs. 4) und
3. die Menge des auf dem
Grundstück gesammelten und
als Brauchwasser verwendeten
Niederschlagswassers (§ 23 Abs. 1
Ziffer 3).
(3) Unverzüglich haben der
Grundstückseigentümer und
die sonst zur Nutzung eines

Grundstücks oder einer Woh-
nung berechtigten Personen
dem Zweckverband mitzutei-
len:
1. Änderungen der Beschaffen-
heit, der Menge und des zeit-
lichen Anfalls des Abwassers;
2. wenn gefährliche oder schäd-
liche Stoffe in die öffentlichen
Abwasseranlagen gelangen
oder damit zu rechnen ist;
3. den Entleerungsbedarf der
abflusslosen Gruben und Klein-
kläranlagen;
4. den Einbau von Messeinrich-
tungen gemäß § 23 Abs. 2,
5. Erweiterungen oder Ände-
rungen der Grundstücksent-
wässerungsanlage des An-
schlussnehmers,
6.  die Änderung der Anzahl der
Wohneinheiten.
(4) Zur Nutzung eines Grund-
stückes oder einer Wohnung
berechtigte Personen, sowie
Verwalter von Grundeigentum
und Wohneigentum haben an-
zuzeigen, wer Gebührenschuld-
ner im Sinne von § 21 dieser Sat-
zung ist, sofern sie nicht selbst
Gebührenschuldner sind. Diese
Verpflichtung gilt insbesondere
für den Fall, dass die zur Nut-
zung eines Grundstückes oder
einer Wohnung berechtigte
Person, sowie der Verwalter von
Grundeigentum und Wohnei-
gentum gegenüber dem
Zweckverband wie ein Gebüh-
renschuldner oder als dessen
Vertreter auftritt. Für den Fall,
dass von mehreren Grund-
stückseigentümern nur ein Mit-
glied der Gemeinschaft gegen-
über dem Zweckverband als
Gebührenschuldner auftritt,
hat dieser sämtliche sonstigen
Eigentümer bzw. Gebühren-
schuldner dem Zweckverband
unaufgefordert mitzuteilen.
(5) Wird eine private Grund-
stücksentwässerungsanlage,
auch nur vorübergehend, außer
Betrieb gesetzt, hat der Grund-
stückseigentümer diese Ab-
sicht so frühzeitig mitzuteilen,
dass der Anschlusskanal recht-
zeitig verschlossen oder besei-
tigt werden kann.
(6) Wird die rechtzeitige Anzeige
/ Mitteilung schuldhaft ver-
säumt, so haftet im Falle des Ab-
satzes 1 Ziffer 1 der bisherige Ge-
bührenschuldner für die Abwas-
sergebühren, die in dem Zeit-
raum bis zum Eingang der Anzeige
beim Zweckverband anfallen.

§ 30 Haftung des Zweck-
verbandes
(1) Werden die öffentlichen Ab-
wasseranlagen durch Betriebs-
störungen, die der Zweckver-
band nicht zu vertreten hat,
vorübergehend ganz oder teil-
weise außer Betrieb gesetzt
oder treten Mängel oder Schä-

den auf, die durch Rückstau in-
folge von Naturereignissen wie
Hochwasser, Starkregen oder
Schneeschmelze oder durch
Hemmungen im Abwasserab-
lauf verursacht sind, so er-
wächst daraus kein Anspruch
auf Schadenersatz. Ein An-
spruch auf Ermäßigung oder
auf Erlass von Gebühren oder
Aufwandsersatz entsteht in
keinem Fall.
(2) Die Verpflichtung des
Grundstückseigentümers zur
Sicherung gegen Rückstau 
(§ 17) bleibt unberührt.
(3) Im Übrigen haftet der
Zweckverband nur für Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit.
(4) Eine Haftung nach den Vor-
schriften des Haftpflichtgeset-
zes bzw. des Gesetzes über die
Vermeidung und Sanierung von
Umweltschäden (Umweltscha-
densgesetz) bleibt unberührt.

§ 31 Anordnungsbefugnis, Haf-
tung der Benutzer
(1) Der Zweckverband kann
nach pflichtgemäßem Ermes-
sen die notwendigen Maßnah-
men im Einzelfall anordnen, um
rechtswidrige Zustände zu be-
seitigen, die unter Verstoß ge-
gen Bestimmungen dieser Sat-
zung herbeigeführt worden
oder entstanden sind. Er kann
insbesondere Maßnahmen an-
ordnen, um drohende Beein-
trächtigungen öffentlicher Ab-
wasseranlagen zu verhindern
und um deren Funktionsfähig-
keit aufrecht zu erhalten. Dies
gilt ebenso für Maßnahmen um
eingetretene Beeinträchtigun-
gen zu minimieren und zu be-
enden, sowie um die Funktions-
fähigkeit der Abwasseranlagen
wiederherzustellen.
(2) Der Grundstückseigentümer
und die sonstigen Benutzer haf-
ten für schuldhaft verursachte
Schäden, die infolge einer un-
sachgemäßen oder den Bestim-
mungen dieser Satzung wider-
sprechenden Benutzung oder
infolge eines mangelhaften Zu-
stands der privaten Grund-
stücksentwässerungsanlagen
entstehen. Sie haben den
Zweckverband von Ersatzan-
sprüchen Dritter freizustellen,
die wegen solcher Schäden gel-
tend gemacht werden. Gehen
derartige Schäden auf mehrere
private Grundstücksentwässe-
rungsanlagen zurück, so haften
deren Eigentümer oder Benut-
zer als Gesamtschuldner.
(3) Kommt eine der in § 29 Abs.
4 genannten Personen ihrer An-
zeigepflicht nicht nach, so haf-
tet diese neben dem Gebühren-
schuldner für die entstandenen
Gebühren, sowie zusätzlich für
sämtliche Kosten, die durch die
Verletzung der Anzeigepflicht

entstanden sind. Die Haftung
der Gebührenschuldner für die
Gebührenschuld tritt nur für
den Fall ein, dass vom tatsäch-
lichen Gebührenschuldner aus
wirtschaftlichen oder recht-
lichen Gründen die entstan-
dene Gebühr nicht mehr ver-
langt werden kann.

§ 32 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne
von § 124 Abs. 1 SächsGemO
handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 das Ab-
wasser nicht dem Zweckver-
band überlässt,
2. entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von
der Einleitung ausgeschlossene
Abwässer oder Stoffe in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen
einleitet oder die vorgeschrie-
benen Grenzwerte für einleit-
bares Abwasser nicht einhält,
3. entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser
ohne Vorbehandlung, Drosse-
lung oder Speicherung in öf-
fentliche Abwasseranlagen ein-
leitet,
4. entgegen § 7 Abs. 3 Abwasser
ohne ausreichende Vorbehand-
lung in öffentliche Abwasser-
anlagen einleitet, die nicht an
ein öffentliches Klärwerk ange-
schlossen sind,
5. entgegen § 7 Abs. 4 sonstiges
Wasser oder Abwasser, das der
Beseitigungspflicht nicht
unterliegt, ohne besondere Ge-
nehmigung des Zweckverban-
des in öffentliche Abwasseran-
lagen einleitet,
6. entgegen § 8 Abs. 2 keine
Maßnahmen der Eigenkon-
trolle durchführt,
7. entgegen § 8 Abs. 2 kein Be-
triebstagebuch führt,
8. entgegen § 11 einen Anschluss
nicht vom Zweckverband her-
stellen, unterhalten, erneuern,
ändern, abtrennen oder besei-
tigen lässt,
9. entgegen § 13 Abs. 1 einen An-
schluss an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen ohne schriftli-
che Genehmigung des Zweck-
verbandes herstellt, benutzt
oder ändert,
10. die private Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht nach
den Vorschriften des § 14 und §
15 Abs. 3 Satz 2; 3 und 4 herstellt
und betreibt
11. die Verbindung der privaten
Grundstücksentwässerungsan-
lage mit der öffentlichen Ab-
wasseranlage nicht nach § 15
Abs. 3 Satz 1 im Einvernehmen
mit dem Zweckverband her-
stellt,
12. entgegen § 16 Abs. 1 die not-
wendige Entleerung und Reini-
gung der Abscheider nicht
rechtzeitig vornimmt,
13. entgegen § 16 Abs. 3 Zerklei-
nerungsgeräte oder ähnliche

Geräte an eine private Grund-
stücksentwässerungsanlage
anschließt,
14. entgegen § 18 Abs. 1 die
Grundstücksentwässerungsan-
lage vor Abnahme in Betrieb
nimmt,
15. entgegen § 19 Absatz 7 Buch-
stabe a) die Wartungsproto-
kolle nicht vorlegt,
16. entgegen § 29 seinen Anzei-
gepflichten gegenüber dem
Zweckverband nicht, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig
nachkommt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne
von § 6 Abs. 2 Ziffer 2 SächsKAG
handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig seinen Anzeige-
pflichten nach § 29 nicht, nicht
vollständig oder nicht rechtzei-
tig nachkommt. Diese Tatbe-
stände können nach § 6 Abs. 3
SächsKAG mit einer Geldbuße
bis zu 10.000 e geahndet wer-
den.
(3) Die Vorschriften des Sächsi-
schen Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes (SächsVwVG)
bleiben unberührt.

6. Teil Übergangs- und Schluss-
bestimmungen

§ 33 Unklare Rechtsverhältnisse
Bei Grundstücken, die im
Grundbuch noch als Eigentum
des Volkes eingetragen sind,
tritt an die Stelle des Grund-
stückseigentümers nach den
Vorschriften dieser Satzung der
Verfügungsbefugte im Sinne
von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über
die Feststellung der Zuordnung
von ehemals volkseigenem Ver-
mögen (Vermögenszuord-
nungsgesetz – VZOG) in der je-
weils gültigen Fassung.

§ 34 Inkrafttreten
(1) Soweit Abgabenansprüche
nach dem bisherigen Satzungs-
recht auf Grund des SächsKAG
oder des Vorschaltgesetzes
Kommunalfinanzen bereits ent-
standen sind, gelten anstelle
dieser Satzung, die Satzungsbe-
stimmungen, die im Zeitpunkt
des Entstehens der Abgaben-
schuld gegolten haben.
(2) Diese Satzung tritt am 1. Sep-
tember 2008 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Abwassersatzung
vom 27. Oktober 2004 (mit al-
len späteren Änderungen) au-
ßer Kraft.

Schwarzenberg, den 9. Juli 2008

Zweckverband Wasserwerke
Westerzgebirge

Bürgermeister Joachim Rudler
Verbandsvorsitzender

Wasserzähler Grundgebühr bei Grundgebühr bei
Vollanschluss in e/Monat Teilanschluss in e/Monat

D bis einschl.   275,84 233,66
QN 15 m3

E größer QN 15 m3 402,39 341,03
bis einschl. QN 40 m3

F größer QN 40 m3 528,93 448,40
bis einschl. QN 60 m3

G größer QN 60 m3 655,48 555,77

Fortsetzung von Seite7

2. Die Grundgebühr beträgt bei einer Nennweite der Trinkwas-
serhausanschlussleitung größer DN 65 bei einer Wasserzähler-
größe von 

Anlage 3 zur Abwassersatzung vom 9. Juli 2008

gültig ab 1. September 2008

Die Abwasserentsorgungsgebühr gemäß § 25 Abs. 3 beträgt 
12,58 e / m3.

Die Transportkosten gemäß § 25 Abs. 3 betragen für die Orte Auerbach/Erzgebirge, Burkhardts-
dorf, Gornsdorf, Hormersdorf, Jahnsdorf, Neukirchen, Thalheim und Zwönitz 8,18 e / m3. Die
Transportkosten betragen für die Orte Bernsbach, Breitenbrunn, Eibenstock, Grünhain-Beierfeld,
Johanngeorgenstadt, Lauter, Raschau-Markersbach, Stützengrün, Schönheide und Schwarzen-
berg 8,13 e / m3.

Die Abwasserreinigungsgebühr gemäß § 25 Abs. 4 beträgt 
12,58 e / m3.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

1Nach § 47 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (SächsKomZG) und § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
2Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 21 Abs. 3 SächsKomZG wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist. 
3Ist eine Verletzung nach Satz 2 Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf
der in § 4 Abs. 4  Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schwarzenberg, den 9. Juli 2008

Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

Joachim Rudler
Verbandsvorsitzender

Anlage 1 zur Abwassersatzung vom 9. Juli 2008

Einheitssätze für Aufwandsersatz nach § 12 AbwS
gültig ab 01. September 2008

je   Preis e
1. Tiefbau bis 2 m 
1.1 schwer befestigte Oberfläche m   230,00
1.2 leicht befestigte Oberfläche m   170,00
1.3 unbefestigte Oberfläche m   150,00
1.4 Zulage Mehrtiefe je 0,5 m tiefer m    30,00
1.5 Mauerdurchbruch herstellen Stück 150,00

2. Rohrbau
2.1 Einstiegschacht mit Abdeckung Stück   1040,00
2.2  Anbindung an Hauptkanal / Schacht 
(gilt auch für  Abwasserdruckleitung) Stück    270,00
2.3 Innenliegender Absturz Stück    320,00
2.4 Außenliegender Absturz Stück   430,00
2.5 Anschlusskanal liefern / verlegen DN 150 
mit Einsanden m    70,00
2.6 Liefern und verlegen Hausanschluss-
Druckrohr bis DN 50 mit Einsanden m    30,00
2.7 Abtrennen Hausanschluss ohne Tiefbau Stück   160,00

Anlage 2 zur Abwassersatzung vom 9. Juli 2008

Absetzmengen und Mindestwassermengen

1. Absetzmengen
Anwendungsfall Absetzmenge in m3

1.1. Bäcker 75 % der eingesetzten Mehlmenge in t
1.2. Fleischer 20 % der eingesetzten Fleischmenge in t
1.3. Gärtnereien Anbaufläche * Gießmenge / m2

1.4. Viehhaltung Großvieheinheiten * Verbrauchsmenge / Stück 
Großvieh (durch das zuständige Landwirt-
schaftsamt bestätigte Angaben)

2. Mindestwassermengen
Anwendungsfall Mindestwassermenge
2.1. Wohngebäude
2.1.1 ohne WC, ohne Bad 15 m3 / Einwohner / Jahr
2.1.2 mit WC, ohne Bad 22 m3 / Einwohner / Jahr
2.1.3. ohne WC, mit Bad 25 m3 / Einwohner / Jahr
2.1.4 mit WC, mit Bad 32 m3 / Einwohner / Jahr
2.2. gewerbliche Betriebe und Einrichtungen 
2.2.1 mit normal schmutzender Tätigkeit 9 m3 / Beschäftigter / Jahr
2.2.2 mit stark schmutzender Tätigkeit 18 m3 / Beschäftigter / Jahr

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge 

– Bereich Abwasser –
Auf Grund des sächsischen Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und der Ver-
bandssatzung vom 11. August 2004 in den jeweils gültigen
Fassungen hat die Verbandsversammlung am 05.12.2007 die
Haushaltssatzung für den Bereich Abwasser des Zweckverbandes
Wasserwerke Westerzgebirge (mit Wirtschaftsplan Abwasser) für
das Wirtschaftsjahr 2008 beschlossen. Diese Haushaltssatzung
wurde rechtsaufsichtlich durch das Regierungspräsidium Chem-
nitz am 23.01.2008 mit Aktenzeichen 21-2241.10/2/9 wie folgt
genehmigt:

§ 1 Wirtschaftsplan
Der anliegende Wirtschaftsplan 2008 des Zweckverbandes Was-
serwerke Westerzgebirge, Bereich Abwasser für das Wirtschafts-
jahr 2008 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben im 
Erfolgsplan:
Summe der Einnahmen 12.161.000,00 e
Summe der Aufwendungen 11.394.700,00 e
Vermögensplan:
Einnahmen/Deckungsmittel 22.635.832,00 e
Ausgaben: 22.635.832,00 e

§ 2 Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finan-
zierung von Investitionen beträgt: 4.300.000,00 e

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt:

6.972.000,00 e
§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:
5.600.000,00 e

§ 5 Umlagen
Die Verbandsumlage für das Wirtschaftsjahr 2008 wird wie folgt
festgesetzt: 
Kapitalumlage für den Vermögensplan
(Straßenentwässerungsanteil)* 1.353.500,00 e
Betriebskostenumlage für den Erfolgsplan 170.900,00 e
(Betriebskosten für die Ableitung und 
Klärung von Straßenabwässern)*
*Der Umlageschlüssel ist im Wirtschaftsplan festgelegt.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft.
Schwarzenberg, den 08.08.08
Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge
gez. Bürgermeister Joachim Rudler
Verbandsvorsitzender
Gemäß § 76 (4) SächsGemO liegt die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge – Bereich Abwasser für
das Wirtschaftsjahr 2008 in der Geschäftsstelle 08340 Schwarzenberg, Am
Wasserwerk 14, Zimmer 224, innerhalb der üblichen Dienstzeiten in der
Zeit vom 14.08.2008 - 22.08.2008 öffentlich zur Einsichtnahme aus.
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